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Der internationale Arbeiterschutz.

Die internationale Gewerkschaftskonferenz, die
vom 1. bis 4. Oktober 1917 in Bern tagte, hatte
das gewerkschaftliche Friedensprogramm der
Leedser Konferenz und den nach diesem
bearbeiteten Entwurf des Internationalen
Gewerkschaftsbundes zu behandeln.

Die Konferenz trat auf die Behandlung des

letztern ein und stimmte ihm mit wenigen
Abänderungen zu. Beide Entwürfe sind in Nr. 6 der
«Gewerkschaftlichen Rundschau> 1917 und der
<Htevue Syndicale> wörtlich enthalten, so dass

wir darauf verzichten können, die von der
Konferenz angekommen» Vorlage im Wortlaut
wiederzugeben. Es dürfte vollauf genügen, wenn wir
uns auf die Publikation der Aenderungen und
Ergänzungen beschränken. Die ganze Vorlage
zerfällt in zehn Abschnitte: 1. Freizügigkeit, 2.
Koalitionsrecht, 3. Sozialversicherung, 4. Arbeitszeit,

5. Hygiene und Unfallverhütung, 6.
Heimindustrie, Y. Kinderschutz, 8. Arbeiterinnenschutz,
9. Seemannsrecht und Seemannsschutz, 10.
Durchführung des Arbeiterschutzes. Die Aenderungen
und Ergänzungen sind durch Kursivdruck
hervorgehoben.

Freizügigkeit. Liitera 2. Das Recht jedes
Staates, zum Schutze seiner Volksgesundheit die
Einwanderung zu kontrollieren und diese eventuell

zeitweilig (an Stelle von rechtzeitig) zu untersagen.

Koalitionsrecht. Litera a. Gesetze und
Verordnungen (Gesindeordnungen, Koalitionsverbote
usw.), welche einzelne Arbeitergruppen in eine
Ausnahmestellung gegenüber andern Arbeitergruppen

bringen, oder ihnen das Recht der
Koalition und der Vertretung ihrer wirtschaftlichen
Interessen, so das Mitbestimmungsrecht bei der
Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbedingungen, vorenthalten

Litera c Wo solche Vereinbarungen nicht
bestehen, gelten auch für den fremden Arbeiter
die ortsüblichen Löhne und die Arbeitsbedingungen
seines Berufes.

Sozialversicherung. Litera a. Länder, die noch
keine obligatorische Versicherung der
Gesamtarbeiterschaft gegen Litera f. In diesen
Verträgen ist Bestimmung darüber zu treffen, welche

(an Stelle von « ob >) Berufskrankheiten den
Berufsunfällen gleichgestellt sind.

Hygiene und Unfallverhütung. Litera a. (Neu.)
Die modernsten Sicherungen gegen Unfattgefahr und
Berufskrankheiten sind durch Verordnungen mit
Gesetzeskraft allen Betrieben aufzuerlegen.

Heimindustrie. Litera c, 2. Für die Lebensund

Genussmittelindustrie, einschliesslich der
Herstellung der zu ihrer Verpackung bestimmten Tüten,
Beutel und Kartonnagen.

Litera d. Die obligatorische Anzeige aller
ansteckenden Krankheiten ist für die Heimindustrie
anzuordnen. Arbeitsverbot in solchen Wohnungen
und Entschädigung der davon betroffenen Arbeiter.

Arbeiterinnenschutzi Litera a. Die Arbeitszeit
ist für alle Arbeiterinnen und weiblichen
Angestellten in der Gross- und Kleinindustrie, dem
Gewerbe, Handel, Transport- und Verkehrswesen
sowie in der Heimindustrie auf höchstens acht
Stunden täglich und 44 Stunden wöchentlich zu
begrenzen. Die Arbeitszeit soll allgemein Samstag

mittag um 12 Uhr endigen, so dass den
Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten eine
ununterbrochene Ruhepause von mindestens 42
Stunden bis Montag morgen gesichert wird. Wo
Ausnahmen nach Art der Betriebe erforderlich sind,
ist den Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten
eine ebensolche ununterbrochene Ruhepause in jeder
Woche an andern Wochentagen zu gewähren. Die
Ausnahmen sind im Gesetz genau zu bezeichnen.

liitera e (neu). Für gleiche Arbeitsleistung ist
Frauen der gleiche Lohn wie Männern zu zahlen.
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